
                     Bekanntmachung 
 
 
 
 

Hebesatzsatzung 
der Stadt Kappeln für das Haushaltsjahr 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig - Holstein wird nach Beschluss 
der Stadtvertretung vom  10. Dezember 2014  folgende Hebesatzsatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  390 v.H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)      390 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer            370 v.H. 
 
 
 
Kappeln, den   11. Dezember 2014      

Stadt Kappeln 
         Der Bürgermeister 
 
 
 
   -LS-                 gez. Heiko Traulsen 
          
 
 
Die vorstehende Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Die Satzung ist auch im Internet unter www.kappeln.de bekanntgemacht.   

 

zum Aushang gebracht:   11. Dezember 2014 

 

abgenommen:                  Dezember 2014 
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